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Mittels einaktigem Verfahren dürfen die Vergabe des Dienstpostens und die
Beförderung nach Bewährung auf dem Dienstposten verknüpft werden.

Leitsätze

1.DerDienstherrdarfdieVergabeeineshöherwertigenDienstpostensunddieVergabedesentsprechenden
BeförderungsamtesinderWeisemiteinanderverknüpfen,dasserderDienstpostenvergabeimFallederBewährungdes
ausgewähltenBewerbersohneweitereAuswahlentscheidungdieBeförderungnachfolgenlässt.

2.EinsolcheseinaktigesVerfahrenerfordert,dassdieseVerknüpfungtransparentist.DieTransparenzkannsichauseinem
entsprechendenHinweisinderStellenausschreibungoderauseinerdemAdressatenkreisbekanntenbehördlichenPraxis
ergeben.

3.ErforderlichistaußerdemeinengerzeitlicherZusammenhangzwischenderAuswahlentscheidungüberdieVergabedes
DienstpostensundderBeförderung.

4.IneinemeinaktigenVerfahrenmitderVerknüpfungvonDienstpostenvergabeundanschließenderBeförderungnach
laufbahnrechtlicherBewährunggenügteineKonkurrentenmitteilungnachderAuswahlentscheidungzurVergabedes
Dienstpostens;esbedarfkeinergesondertenMitteilungderAbsichtdesDienstherrn,denDienstposteninhabernachseiner
laufbahnrechtlichenBewährungnunmehrzubefördern.

5.EinerKlagegegeneineErnennungeinesanderenBeamtenstehtdiefehlendelaufbahnrechtlicheErprobungdesklagenden
Beamtendannnichtentgegen,wenndiesemineinemeinaktigenVerfahrendieChancezurErprobungaufdemhöherwertigen
DienstpostenzuUnrechtundinRechtsschutzverhindernderWeiseversagtwordenist.



Quellen:

• Bundesverwaltungsgericht:Urteilvom13.12.2018,Az.2A5.18
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